
SATZUNG

Stand 20.06.2011

§ 1 Name und Sitz
1)  Der Verein führt den Namen "Verein gegen Rechtsmißb rauch e.V."
2)  Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.

§ 2 Zweck
1)  Zweck des Vereins ist die Wahrung der Rechte der Bü rgerin und des Bürgers.
2)  Der Zweck des Vereins soll erreicht werden durch di e Hilfestellung und

durch die Unterstützung von Personen, die durch Rec htsanwälte, sonstige
Rechtsbeistände und/oder die Justiz geschädigt word en sind, sowie durch
Öffentlichkeitsarbeit und Prozessüberwachung.

§ 3 Ziele
1)  Erfahrungsaustausch
2)  Hilfe bei der Anfertigung von Schriftsätzen, soweit  zulässig
3)  Öffentlichkeitsarbeit
4)  Einflussnahme auf die Gesetzgebung und auf sonstige  Meinungsführer
5)  Erstellen von Informationsschriften
6)  Prozessbeobachtung und Prozessbegleitung

§ 4 Gemeinnützigkeit
1)  Der Verein ist weltanschaulich und politisch neutra l.
2)  Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschl ießlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

3)  Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäß e Zwecke verwendet
werden. Vereinsmitglieder haben keinen Rechtsanspru ch auf Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins; das gilt auch für den Fall des  Ausscheidens oder bei
der Auflösung des Vereins.

4)  Es darf keine natürliche und juristische Person dur ch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältni smäßig hohe Vergütung
begünstigt werden.

§ 5 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 6 Mitgliedschaft
1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person des

privaten und des öffentlichen Rechts werden.
2)  Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Bei trittserklärung er-

worben. Sofern der Vorstand dieser Beitrittserkläru ng nicht innerhalb von
drei Wochen, gerechnet ab dem Tag des Eingangs beim  Verein, widerspricht,
gilt die Mitgliedschaft als vollzogen.

3)  Die Mitgliedschaft endet
a)  Mit dem Tode des Mitglieds.
b)  Durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an  den Vorsitzenden

oder seinen Stellvertreter; sie ist nur zum Schluss  eines Kalender-
jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3  Monaten zulässig.

c)  Durch Ausschluss aus dem Verein oder Streichung aus  der Liste der
Mitglieder.

4)  Ein Mitglied, das erheblich gegen die Vereinsintere ssen verstoßen hat,
kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied pers önlich oder schriftlich
zu hören. Eine Entscheidung über den Ausschluss ist  schriftlich zu be-
gründen und dem Mitglied mit Einschreiben gegen Rüc kschein zuzustellen. Es
kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugan g schriftlich Berufung
beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheid et die Mitglieder-
versammlung. Macht das Mitglied vom Recht der Beruf ung innerhalb der Frist
keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließu ngsbeschluss.
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§ 7 Organe
Die Organe des Vereins sind:

1)  Der Vorstand
2)  Die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand
1)  Der Vorstand des Vereins besteht aus:

1.  Dem Vorsitzenden
2.  Seinem Stellvertreter
3.  Dem Kassierer
4.  Dem Schriftführer
5.  Bis zu drei Beisitzern

2)  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich du rch den Vorsitzenden
und seinem Stellvertreter oder durch eine der beide n vorgenannten Personen
mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten. Der  Vorsitzende und sein
Stellvertreter können ein weiteres Vorstandsamt (3.  - 5.) innehaben.

3)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für  die Dauer von drei
Jahren gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist.

§ 9 Mitgliederversammlung
1)  Alle drei Jahre findet eine Mitgliederversammlung m öglichst im ersten

Quartal statt, auf der ein neuer Vorstand gewählt w ird. Zu dieser Mit-
gliederversammlung werden die Mitglieder unter Einh altung einer Ein-
ladungsfrist von vier Wochen durch persönliche Einl adung mittels Brief
eingeladen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte  Tagesordnung
mitzuteilen.

2)  Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende  Aufgaben:
a)  Die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vo rstandes und dessen

Entlastung.
b)  Wahl des Vorstandes.
c)  Die Wahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers.
d)  Die Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages
e)  Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösu ng. Formelle

Änderung auf Anforderung der Behörden kann der Vors tand mit 2/3-
Mehrheit der Anwesenden beschließen.

3)  Je Jahr finden mindestens zwei weitere Mitgliederve rsammlungen statt.
4)  Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversam mlung einzuberufen,

wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mi ndestens 20 % der
Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe  des Zwecks und der
Gründe fordern.

5)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist e in Protokoll auf-
zunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protok ollführer zu unter-
zeichnen ist.

§ 10 Mitgliedsbeiträge
1)  Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jewei ls am 1. Januar eines

Jahres im Voraus fällig. Der Jahresbeitrag beträgt € 31,--. Für Personen
mit geringem Einkommen und für Studenten beträgt de r Jahresbeitrag
€ 15,50.

2)  Ein Mitglied, das zweimaliger schriftlicher Aufford erung nicht
nachgekommen ist, seinen Beitrag zu zahlen, wird au s der Liste der
Mitglieder gestrichen.

3)  Für Personen, die nach dem 1.7.2011 Mitglied geword en sind, beträgt der
Jahresbeitrag analog zu Satz eins € 40,-- bzw. € 20 ,--.

§ 11 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsve rmögens
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Ve reins an eine durch die
Mitgliederversammlung zu bestimmende Körperschaft d es öffentlichen Rechts,
die es unmittelbar und ausschließlich für den in § 2 dieser Satzung genannten
Zweck zu verwenden hat.


